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EU-Kommission verabschiedet neue horizontale Gruppen-
freistellungsverordnungen und Horizontal-Leitlinien  
 

Am 1. Juli 2023 treten die überarbeiteten horizontalen Gruppenfreistellungsverord-
nungen der EU-Kommission über Forschung und Entwicklung und Spezialisierungs-
vereinbarungen in Kraft. Teil des Reformpakets sind auch neue Horizontal-Leitlinien 
 
Die EU-Kommission hat ihre überarbeiteten 
horizontalen Gruppenfreistellungsverord-
nungen (GVOen) für Vereinbarungen über 
Forschung und Entwicklung (FuE) und Spe-
zialisierungsvereinbarungen verabschiedet. 
Begleitet werden die GVOen zur Bewertung 
von Kooperationsvereinbarungen von aktu-
alisierten Horizontal-Leitlinien (Horizontal-
LL). Diese enthalten erstmalig auch ein Ka-
pitel über Nachhaltigkeitsvereinbarungen.  
 
Hintergrund zu den GVOen und Horizontal-LL 
 
Das Kartellverbot des Art. 101 Abs. 1 AEUV ver-
bietet wettbewerbsbeschränkende Vereinba-
rungen. Dies bedeutet nicht, dass Unternehmen 
keine horizontalen Kooperationsvereinbarun-
gen eingehen dürfen. Ganz im Gegenteil, sol-
che Vereinbarungen haben oft wettbewerbsför-
dernde Auswirkungen und können zur Verbes-
serung von Produktion und Vertrieb von Waren 
oder zur Förderung des technischen oder wirt-
schaftlichen Fortschritts beitragen.  
 
Um Unternehmen die rechtliche Prüfung zu er-
leichtern, ob bestimmte Kooperationsvereinba-
rungen mit dem Kartellrecht vereinbar sind, hat 
die EU-Kommission horizontale GVOen erlas-
sen, mit denen FuE-Vereinbarungen1 und Spe-
zialisierungsvereinbarungen2, die bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen, automatisch vom 
Kartellverbot freigestellt werden. Die begleiten-
den Horizontal-LL3 enthalten weitere Hinweise 
zur (i) Anwendung der GVOen, (ii) Bewertung 
von FuE- und Spezialisierungsvereinbarungen, 
die nicht in den „sicheren Hafen“ der GVOen fal-
len, und (iii) Bewertung anderer gängiger For-
men der horizontalen Zusammenarbeit, wie z.B. 

 
1 Verordnung der Kommission über die Anwendung von 

Art. 101 Abs. 3 AEUV auf bestimmte Gruppen von Verein-
barungen über Forschung und Entwicklung ("FuE-GVO"). 
2 Verordnung der Kommission über die Anwendung von 
Art. 101 Abs. 3 AEUV auf bestimmte Gruppen von Spezia-
lisierungsvereinbarungen ("Spezialisierungs-GVO"). 
3 Leitlinien zur Anwendbarkeit von Art. 101 AEUV auf Ver-

einbarungen über horizontale Zusammenarbeit. 

Einkaufsgemeinschaften. Mit der Überarbei-
tung der am 30. Juni 2023 auslaufenden jetzi-
gen GVOen ist beabsichtigt, die GVOen und die 
Horizontal-LL an die wirtschaftlichen, ökonomi-
schen und gesellschaftlichen Entwicklungen 
der letzten zehn Jahre, wie die Digitalisierung 
oder die Verfolgung von Nachhaltigkeitszielen, 
sowie aktuelle Rechtsprechung anzupassen.4 
 
Wesentliche Änderungen in der FuE-GVO 
 
Die neue FuE-GVO sorgt für mehr Klarheit und 
Flexibilität bei der Berechnung der Marktan-
teile.5 Insbesondere wird der Schutz des Inno-
vationswettbewerbs stärker in den Vorder-
grund gerückt, d.h. wenn Unternehmen keine 
Wettbewerber in Bezug auf bereits existierende 
Produkte oder Technologien sind, aber Wettbe-
werbsdruck im Hinblick auf Innovationen in neu-
nen Märkte aufeinander ausüben. Hier ist es re-
gelmäßig nicht möglich, Marktanteile zu berech-
nen6. In diesem Zusammenhang unterstreicht 
die FuE-GVO die Befugnisse der Kommission, 
in problematischen Einzelfällen den Vorteil 
der Freistellung zu entziehen. 7 
 
Wesentliche Änderungen in der Spezialisie-
rungs-GVO 
 
Der Anwendungsbereich der Spezialisierungs-
GVO wird erweitert, um mehr Arten von Pro-
duktionsvereinbarungen zu erfassen, die 
von mehr als zwei Parteien geschlossen wer-
den.8 Auch hier wird ein flexiblerer Ansatz für 
die Berechnung der Marktanteile eingeführt.9 
Kapitel 3 der Horizontal-LL zu Spezialisierungs-
vereinbarungen enthält nun Erläuterungen zu 
horizontalen Zuliefervereinbarungen.10 

4 Erläuterung der Kommission zu den wichtigsten Ände-

rungen der GVOen; Abs. 6.  
5 Art. 7 FuE-GVO. 
6 Art. 6 Abs. 2 FuE-GVO, Horizontal-LL, Rn. 98 ff., 122 ff. 
7 Art. 10 Abs. 2 lit. e FuE-GVO. 
8 Art. 1 Abs. 1 Nr. 1 lit a. Spezialisierung GVO. 
9 Art. 4 Spezialisierung-GVO. 
10 Horizontal-LL, Rn. 175. 

https://competition-policy.ec.europa.eu/document/9693c912-e235-4f0d-93ad-49669ccc9475_en
https://competition-policy.ec.europa.eu/document/9693c912-e235-4f0d-93ad-49669ccc9475_en
https://competition-policy.ec.europa.eu/document/fd641c1e-7415-4e60-ac21-7ab3e72045d2_en
https://competition-policy.ec.europa.eu/document/1010b1fc-03be-453a-b482-9a81d5a4e808_en


 

 

 

 

 

 

Wesentliche Änderungen in den Horizontal-LL 
 
Die geänderten Horizontal-LL enthalten: 
 

• Neues Einführungskapitel, mit neuester 
EU-Rechtsprechung zu verschiedenen 
Grundbegriffen und Definitionen zu Art. 101 
AEUV und Ausführungen, z.B. zu Vereinba-
rungen zwischen Gemeinschaftsunterneh-
men und ihren Muttergesellschaften;11 

• Erklärende Ausführungen zur Anwen-
dung der FuE- und Spezialisierungs-
GVOen in Kapitel 2 und 3;12 

• Überarbeitetes Kapitel 4 über Einkaufsver-
einbarungen, zum Unterschied zwischen 
gemeinsamem Einkauf und Einkaufskartel-
len13, zu möglichen wettbewerbswidrigen 
Auswirkungen auf die vorgelagerte Ange-
botsseite14 und zu bestimmten gemeinsa-
men Verhandlungstaktiken;15 

• Erweitertes Kapitel 5 über Kommerziali-
sierungsvereinbarungen, einschl. eines 
speziellen Teils zu Bietergemeinschaften;16 

• Neu strukturiertes Kapitel 6 über den Infor-
mationsaustausch mit Hinweisen, z.B. 
zum Konzept der wirtschaftlich sensiblen 
Informationen17 und zu verschiedenen Ar-
ten des Informationsaustauschs und der 
gemeinsamen Nutzung von Daten;18 

• Geänderte Kapitel 7 und 8 über Standardi-
sierungsvereinbarungen mit Klarstellun-
gen zur offenen Beteiligung am Normungs-
prozess19 und zu Offenlegungspflichten in 
Bezug auf IP-Rechte;20 

• Erstmalig: ein eigenes Kapitel 9 über Nach-
haltigkeitsvereinbarungen mit einer um-
fassenden Definition und Beispielen für 
Nachhaltigkeitsvereinbarungen, die mit Art. 
101 Abs. 1 AEUV vereinbar sind; Leitlinien 
für die Bewertung solcher Vereinbarungen 
und Arten von Verbrauchervorteilen, die 
hierbei berücksichtigt werden können.21 

 
Kommentar 
 
Die neuen GVOen sorgen für mehr Klarheit und 
vereinfachen die Selbsteinschätzung für Unter-
nehmen. Die geänderte Definition von "einseiti-
gen Spezialisierungsvereinbarungen" in der 
Spezialisierungs-GVO ist insbesondere für 
kleine und mittlere Unternehmen mit begrenz-
ten Ressourcen von Bedeutung, für die eine 
wirksame Spezialisierung die Zusammenarbeit 
von mehr als zwei Parteien erfordern kann. 

 
11 Horizontal-LL, Rn. 12 ff. 
12 Horizontal-LL, Rn. 51ff., 180ff. 
13 Horizontal-LL, Rn. 279 ff. 
14 Horizontal-LL, Rn. 294 ff. 
15 Horizontal-LL, Rn. 303 ff. 
16 Horizontal-LL, Kap. 5.4, Rn. 347 ff. 

Praktiker werden erleichtert sein, dass in der 
neuen FuE-GVO die traditionelle Marktanteils-
prüfung beibehalten wird und nicht, wie im letz-
ten Entwurf der FuE-GVO vorgeschlagen, die 
Freistellung in Situationen des Innovationswett-
bewerbs nur auf Fälle beschränkt wird, in denen 
es drei unabhängige konkurrierende FuE-Pro-
jekte zu denselben neuen Produkten oder 
Technologien gibt, oder die im Wesentlichen 
identische FuE-Pole verfolgen. 
 
Unternehmen werden das neu strukturierte Ka-
pitel zum Informationsaustausch sowie die kla-
rere Unterscheidung zwischen Einkaufskoope-
rationen und Einkaufskartellen begrüßen. Für 
Aufsehen sorgt das Kapitel über Nachhaltig-
keitsvereinbarungen. Während dieses Kapitel 
die Prioritäten und Bemühungen der Kommis-
sion um ein umweltfreundlicheres und nachhal-
tigeres Wettbewerbsrecht deutlich macht, ent-
halten die Leitlinien – trotz der angeregten Dis-
kussion nach der Veröffentlichung der Entwürfe 
im März 2022 – immer noch hohe Hürden für 
die Freistellung von Nachhaltigkeitsvereinba-
rungen, insbesondere aufgrund der Definition 
der individuellen und kollektiven Verbraucher-
vorteile, die sich aus den Vereinbarungen erge-
ben müssen. Die Kommission erinnert erneut 
daran, dass Unternehmen hierzu eine infor-
melle Beratung über die Einhaltung der EU-
Wettbewerbsregeln einholen können. 
 

 
 

Diese Veröffentlichung wurde ausschließlich zu Informationszwe-
cken erstellt. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und 
stellt keine Rechtsberatung dar. Jegliche Haftung im Zusammen-
hang mit der Nutzung der Informationen sowie ihrer Richtigkeit wird 
ausgeschlossen. 

17 Horizontal-LL, Rn. 384 ff. 
18 Horizontal-LL, Rn. 395 ff. 
19 Horizontal-LL, Rn. 465, 466. 
20 Horizontal-LL, Rn. 457, 474 ff. 
21 Horizontal-LL, Rn. 556 ff. 
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